
 

 

 

 

 

net digital AG 

Düsseldorf 

ISIN: DE000A2BPK34 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: NETDIGITAL2024oHV 

Einladung zur Hauptversammlung 

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der 

am 30. August 2024, um 10:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ), 
im Novotel Düsseldorf City West, Niederkasseler Lohweg 179, 40547 Düsseldorf, 

stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung 

ein. 

 

I.  
Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der net digital AG, des gebilligten 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts der net digital AG sowie des 
Berichts des Aufsichtsrates der Gesellschaft, jeweils für das Geschäftsjahr 2023 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 24. Juni 2024 
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2023 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2023 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. 



 

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die CONLATA Geißelmaier & Partner mbB, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Langenmantelstraße 14, 
86153 Augsburg, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des 
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen. 

5. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des 
Bezugsrechts sowie die entsprechende Änderung der Satzung 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. Dezember 2020 hatte den Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27. Dezember 2025 das 
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 
EUR 714.760,00 durch die Ausgabe von bis zu Stück 714.760 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2020), wobei das gesetzliche Bezugsrecht der ausgeschlossen werden konnte. 
Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Um der 
Gesellschaft hinsichtlich der Finanzierung auch zukünftig wieder größtmögliche Flexibilität 
zu gewähren, soll daher ein neues Genehmigtes Kapital 2024 geschaffen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft in der Zeit bis zum 29. August 2029 einmalig oder mehrmals um 
insgesamt bis zu EUR 1.072.140,00 durch die Ausgabe von bis zu Stück 1.072.140 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein 
Bezugsrecht zu gewähren. Dazu kann auch vorgesehen werden, dass die Aktien von 
einem oder mehreren Kreditinstituten oder anderen, die Voraussetzungen des § 186 
Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre bei Ausgabe der neuen Aktien insbesondere in den folgenden Fällen 
auszuschließen: 

 zur Vermeidung von Spitzenbeträgen, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses 
ergeben; 

 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von 
neuen Aktien als Gegenleistung im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen des Erwerbs von 
Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, 
einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, oder von anderen mit 
einem solchen Akquisitionsvorhaben im Zusammenhang stehenden 
einlagefähigen Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen Dritter gegen die 
Gesellschaft oder nachgeordnet mit ihr verbundener Unternehmen; 



 

 bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn die neuen Aktien zu einem 
Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis der bereits 
börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich 
unterschreitet; diese Ermächtigung ist auf die Ausgabe von Aktien beschränkt, 
deren anteiliger Betrag am Grundkapital insgesamt 20 Prozent des Grundkapitals 
der Gesellschaft nicht überschreitet. Maßgeblich hierfür ist das Grundkapital bei 
Wirksamwerden der Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – bei 
Ausnutzung der Ermächtigung; 

 soweit es erforderlich ist, um den Inhabern und/oder Gläubigern von Wandlungs- 
und/oder Optionsrechten bzw. den Schuldnern von Wandlungs- und/oder 
Optionspflichten aus Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder 
nachgeordnet mit ihr verbundenen Unternehmen ausgegeben worden sind, ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung der Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der 
Wandlungs- und/oder Optionspflichten zustände; 

 zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei der den 
Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch ganz oder teilweise als 
Sacheinlage zum Bezug neuer Aktien in die Gesellschaft einzubringen. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.  

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 und nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 
anzupassen. 

b) § 4 (Maßnahmen der Kapitalbeschaffung) Buchstabe A der Satzung der Gesellschaft 
wird wie folgt neu gefasst: 

„A. Genehmigtes Kapital 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft in der Zeit bis zum 29. August 2029 einmalig oder mehrmals um 
insgesamt bis zu EUR 1.072.140,00 durch die Ausgabe von bis zu Stück 1.072.140 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein 
Bezugsrecht zu gewähren. Dazu kann auch vorgesehen werden, dass die Aktien von 
einem oder mehreren Kreditinstituten oder anderen, die Voraussetzungen des § 186 
Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre bei 
Ausgabe der neuen Aktien insbesondere in den folgenden Fällen auszuschließen: 

 zur Vermeidung von Spitzenbeträgen, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses 
ergeben; 



 

 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von 
neuen Aktien als Gegenleistung im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen des Erwerbs von 
Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, 
einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, oder von anderen mit 
einem solchen Akquisitionsvorhaben im Zusammenhang stehenden 
einlagefähigen Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen Dritter gegen die 
Gesellschaft oder nachgeordnet mit ihr verbundener Unternehmen; 

 bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn die neuen Aktien zu einem 
Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis der bereits 
börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich 
unterschreitet; diese Ermächtigung ist auf die Ausgabe von Aktien beschränkt, 
deren anteiliger Betrag am Grundkapital insgesamt 20 Prozent des Grundkapitals 
der Gesellschaft nicht überschreitet. Maßgeblich hierfür ist das Grundkapital bei 
Wirksamwerden der Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – bei 
Ausnutzung der Ermächtigung. 

 soweit es erforderlich ist, um den Inhabern und/oder Gläubigern von Wandlungs- 
und/oder Optionsrechten bzw. den Schuldnern von Wandlungs- und/oder 
Optionspflichten aus Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder 
nachgeordnet mit ihr verbundenen Unternehmen ausgegeben worden sind, ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung der Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der 
Wandlungs- und/oder Optionspflichten zustände; 

 zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei der den 
Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch ganz oder teilweise als 
Sacheinlage zum Bezug neuer Aktien in die Gesellschaft einzubringen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat 
ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2024 und nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.“ 

  



 

Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 3 und 4 Satz 2 AktG  
über den Ausschluss des Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 5 

Zu Tagesordnungspunkt 5 der Hauptversammlung am 30. August 2024 schlagen Vorstand 
und Aufsichtsrat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2024) 
vor.  

Der Vorstand erstattet gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs.3 und 4 Satz 2 AktG über die Gründe 
für die Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Ausgabe der 
neuen Aktien diesen Bericht, der als Bestandteil dieser Einladung auch über die 
Internetadresse der Gesellschaft zugänglich ist und während der Hauptversammlung zur 
Einsichtnahme ausliegt: 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. Dezember 2020 hatte den Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27. Dezember 2025 das Grundkapital 
der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 714.760,00 durch die 
Ausgabe von bis zu Stück 714.760 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020), wobei das gesetzliche 
Bezugsrecht der ausgeschlossen werden konnte. Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand 
in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Um der Gesellschaft hinsichtlich der Finanzierung auch 
zukünftig wieder größtmögliche Flexibilität zu gewähren, soll daher ein neues Genehmigtes 
Kapital 2024 geschaffen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 30. August 2024 in 
Tagesordnungspunkt 5 vor, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 29. August 2029 einmalig oder mehrmals 
um insgesamt bis zu EUR 1.072.140,00 durch die Ausgabe von bis zu Stück 1.072.140 neuen, 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2024). Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in die 
Lage versetzt, künftig im Rahmen des genehmigten Kapitals die Eigenkapitalausstattung der 
Gesellschaft den geschäftlichen und rechtlichen Erfordernissen anzupassen. Den Aktionären 
ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Dazu kann auch vorgesehen werden, dass die 
Aktien von einem oder mehreren Kreditinstituten oder anderen, die Voraussetzungen des 
§ 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand 
soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats dieses Bezugsrecht der 
Aktionäre insbesondere in einigen klar definierten Fällen auszuschließen. 

Es wird vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

 zur Vermeidung von Spitzenbeträgen, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses 
ergeben; 

Die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts zur Vermeidung von 
Spitzenbeträgen dient dazu, ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis 
darzustellen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 
Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise 
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist 
aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 



 

 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von neuen 
Aktien als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im 
Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen 
an Unternehmen, einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, oder von 
anderen mit einem solchen Akquisitionsvorhaben im Zusammenhang stehenden 
einlagefähigen Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen Dritter gegen die 
Gesellschaft oder nachgeordnet mit ihr verbundener Unternehmen; 

Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen aus 
Genehmigtem Kapital soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, in geeigneten Fällen 
Unternehmen bzw. Teile von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, 
einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, gegen Überlassung von 
Aktien der Gesellschaft zu erwerben oder sich mit anderen Unternehmen 
zusammenschließen zu können. Die Gesellschaft hat damit ein Instrument, eventuelle 
Akquisitionsmöglichkeiten unter Zuhilfenahme flexibler und liquiditätsschonender 
Finanzierungsmöglichkeiten zu realisieren. Die Möglichkeit, rasch und erfolgreich auf 
entsprechende vorteilhafte Angebote oder sich bietende Gelegenheiten reagieren zu 
können, dient dabei auch dem Erhalt und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Gesellschaft. Die Ermächtigung erstreckt sich insbesondere auf den Erwerb von 
Beteiligungen im Rahmen sogenannter „Share Deals“, d. h. durch den Erwerb von 
Gesellschaftsanteilen, sowie auf den Erwerb im Rahmen sogenannter „Asset Deals“, 
d. h. die Übernahme eines Unternehmens oder Unternehmensteils mittels Erwerb der 
sie bestimmenden Vermögensgegenstände, Rechte, Vertragspositionen und 
Ähnlichem. Die Möglichkeit, im Einzelfall Forderungen gegen die Gesellschaft durch die 
Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zurückführen zu können, hat ebenfalls den Vorteil, 
dass eine Belastung der Liquidität vermieden wird. Da eine Kapitalerhöhung in den 
vorgenannten Fällen häufig kurzfristig erfolgen muss, kann diese in aller Regel nicht von 
der nur einmal jährlich stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unmittelbar 
beschlossen werden. Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung für 
jeden einzelnen Erwerb wäre in diesen Fällen jedoch aus Kosten- und Zeitgründen nicht 
praktikabel. 

 bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn die neuen Aktien zu einem 
Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet; diese 
Ermächtigung ist auf die Ausgabe von Aktien beschränkt, deren anteiliger Betrag am 
Grundkapital insgesamt 20 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft nicht 
überschreitet. Maßgeblich hierfür ist das Grundkapital bei Wirksamwerden der 
Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – bei Ausnutzung der Ermächtigung; 

Rechtsgrundlage für diesen Bezugsrechtsausschluss ist §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG. Diese Möglichkeit des sogenannten „vereinfachten 
Bezugsrechtsausschlusses“ dient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines 
bestmöglichen Preises bei der Ausgabe der neuen Aktien. Die Ermächtigung ermöglicht 
eine kurzfristige Aktienplatzierung unter flexibler Ausnutzung günstiger 
Marktverhältnisse und führt in der Regel zu einem deutlich höheren Mittelzufluss als im 
Fall einer Aktienplatzierung mit Bezugsrecht, da bei der Festlegung des 
Platzierungsentgelts kein Kursänderungsrisiko für den Zeitraum der Bezugsfrist 
berücksichtigt werden muss. Durch den Verzicht auf die zeit- und kostenaufwendige 



 

Abwicklung des Bezugsrechts kann zudem der Eigenkapitalbedarf aus sich kurzfristig 
bietenden Marktchancen zeitnah gedeckt werden. Der Vorstand soll mit dieser Form der 
Kapitalerhöhung in die Lage versetzt werden, die für die zukünftige 
Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung der Eigenkapitalausstattung zu optimalen 
Bedingungen vornehmen zu können. Dadurch, dass der Ausgabepreis der Aktie den 
Börsenkurs jeweils nicht wesentlich unterschreitet, wird dem Interesse der Aktionäre an 
einem wertmäßigen Verwässerungsschutz Rechnung getragen. Der Vorstand wird den 
Ausgabepreis so nahe an dem dann aktuellen Börsenkurs festlegen, wie dies unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt möglich ist, und sich um eine 
marktschonende Platzierung der neuen Aktien bemühen. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist mit 
zu berücksichtigen. 

 soweit es erforderlich ist, um den Inhabern und/oder Gläubigern von Wandlungs- 
und/oder Optionsrechten bzw. den Schuldnern von Wandlungs- und/oder 
Optionspflichten aus Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder 
nachgeordnet mit ihr verbundenen Unternehmen ausgegeben worden sind, ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
der Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- und/oder 
Optionspflichten zustände; 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen sind zur Erleichterung der Platzierbarkeit 
am Kapitalmarkt regelmäßig mit einem Verwässerungsschutz versehen. Als 
Verwässerungsschutz üblich ist ein Geldausgleich oder wahlweise die Ermäßigung des 
Wandlungs- bzw. Optionspreises bzw. eine Anpassung des Umtauschverhältnisses. 
Daneben sehen Wandel- und Optionsschuldverschreibungsbedingungen üblicherweise 
vor, dass insbesondere im Fall einer Kapitalerhöhung unter Einräumung eines 
Bezugsrechts für die Aktionäre den Inhabern oder Gläubigern von Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. den Schuldnern von Wandlungs- oder Optionspflichten anstelle 
eines Verwässerungsschutzes durch die vorgenannten Mechanismen ein Bezugsrecht 
auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es auch den Aktionären zusteht. Sie 
werden, wenn der Vorstand von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, so gestellt, als ob 
sie ihr Wandlungs- oder Optionsrecht bereits ausgeübt bzw. ihre Wandlungs- oder 
Optionspflicht bereits erfüllt hätten. Dies hat den Vorteil, dass die Gesellschaft – im 
Gegensatz zu einem Verwässerungsschutz durch Ermäßigung des Wandlungs- oder 
Optionspreises bzw. durch eine Anpassung des Umtauschverhältnisses – einen höheren 
Ausgabebetrag für die bei der Wandlung oder Optionsausübung auszugebenden Aktien 
erzielen kann und dafür auch keinen Geldausgleich leisten muss. Um dies zu erreichen, 
ist insoweit ein Bezugsrechtsausschluss erforderlich. 

 zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei der den 
Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch ganz oder teilweise als 
Sacheinlage zum Bezug neuer Aktien in die Gesellschaft einzubringen; 

Die Durchführung einer Aktiendividende kann als echte Bezugsrechtsemission, 
insbesondere unter Beachtung der Bestimmungen in § 186 Abs. 1 AktG 
(Mindestbezugsfrist von zwei Wochen) und § 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des 
Ausgabebetrags spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist) erfolgen. Dabei 
werden den Aktionären nur jeweils ganze Aktien zum Bezug angeboten; hinsichtlich des 



 

Teils des Dividendenanspruchs, der den Bezugspreis für eine ganze Aktie nicht erreicht 
(bzw. diesen übersteigt), sind die Aktionäre auf den Bezug der Bardividende verwiesen 
und können insoweit keine Aktien zeichnen; ein Angebot von Teilrechten ist ebenso 
wenig vorgesehen wie die Einrichtung eines Handels von Bezugsrechten oder 
Bruchteilen davon. Weil die Aktionäre anstelle des Bezugs neuer Aktien die 
Bardividende erhalten, erscheint dies als gerechtfertigt und angemessen. Im Einzelfall 
kann es je nach Kapitalmarktsituation im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
liegen, die Gewährung einer Aktiendividende anzubieten und durchzuführen, ohne 
insoweit an die Beschränkungen des § 186 Abs. 1 und 2 AktG gebunden zu sein. 
Anstelle der Durchführung einer Aktiendividende im Wege einer Bezugsrechtsemission 
soll der Vorstand deshalb auch ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur 
Durchführung einer Aktiendividende das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt 
auszuschließen. Auch in diesem Fall wird der Vorstand aber – unbeschadet des 
umfassenden Bezugsrechtsausschlusses – allen Aktionären, die dividendenberechtigt 
sind, neue Aktien zum Bezug gegen Einlage ihres Dividendenanspruchs anbieten. 
Angesichts des Umstandes, dass allen Aktionären die neuen Aktien angeboten werden 
und überschießende Dividenden-Teilbeträge durch Zahlung der Bardividende 
abgegolten werden, erscheint auch insoweit der Bezugsrechtsausschluss als 
gerechtfertigt und angemessen 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat die 
Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den 
aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des bei Ausnutzung der betreffenden 
Ermächtigung zu Lasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffekts für sachlich 
gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen. 

 

Düsseldorf, im Juli 2024 

Der Vorstand 

  



 

6. Beschlussfassung über eine Änderung von § 18 Abs. (2) Satz 2 der Satzung der 
Gesellschaft 

§ 18 Abs. (2) Satz 2 der Satzung der Gesellschaft bestimmt gemäß § 123 Abs. 4 Satz 2 
AktG, wie die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts nachzuweisen ist. Durch das Gesetz zur Finanzierung von 
zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) vom 
11. Dezember 2023 (Bundesgesetzblatt 2023 I Nr. 354) wurde § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG 
geändert. Danach ist der Nachweis des Anteilsbesitzes auf den Geschäftsschluss des 
22. Tages vor der Versammlung zu beziehen. Eine materiell-rechtliche Änderung der Frist 
ist hiermit nicht verbunden. Um die neue gesetzliche Regelung in der Satzung der 
Gesellschaft zu reflektieren, soll § 18 Abs. (2) Satz 2 der Satzung der Gesellschaft 
entsprechend angepasst werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

In § 18 Abs. (2) Satz 2 der Satzung der Gesellschaft werden die Wörter „Beginn des 21.“ 
durch die Wörter „Geschäftsschluss des 22.“ ersetzt. 

 

II.  
Teilnahmebedingungen 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts  

Gemäß § 18 Abs. (1) und Abs. (2) der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die sich unter Beifügung eines Nachweises über ihren Anteilsbesitz in Textform 
(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bis spätestens 23. August 2024, 
24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 
angemeldet haben: 

net digital AG 
c/o GFEI Aktiengesellschaft 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 

Telefax: +49 (0) 511 47 4023 19 
E-Mail: hv@gfei.de 

Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts reicht ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der 
Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der 
Hauptversammlung, d. h. auf den 8. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), (sog. 
Nachweisstichtag) zu beziehen. Der gesetzliche Nachweisstichtag entspricht materiell-
rechtlich weiterhin dem nach der bisherigen Regelung des § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG a. F. 
und § 18 Abs. (2) Satz 2 der Satzung der Gesellschaft maßgeblichen Zeitpunkt, also dem 
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung.  



 

Nach fristgerechtem Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes 
werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den 
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst 
frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes 
an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 

Die übersandten bzw. am Versammlungsort hinterlegten Eintrittskarten sind lediglich 
organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. 

2. Stimmrechtsvertretung 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch unter entsprechender 
Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl, 
ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Übersendung 
der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes erforderlich (siehe oben unter 
„Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts“). Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft 
gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Wenn weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder 
eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigt wird, bedürfen die 
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Aktionäre, die einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person im Sinne von 
§ 135 Abs. 8 AktG mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir 
darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person 
möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese die Vollmacht 
gemäß § 135 AktG nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in 
diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. 

Ein Formular zur Erteilung einer Vollmacht befindet sich auf der Eintrittskarte, welche den 
Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt 
wird. Dieses steht auch unter 

https://www.net-digital.com/hv2024 

zum Herunterladen zur Verfügung. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den 
Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der 
Bevollmächtigung der Gesellschaft an die nachstehende Adresse, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse übermittelt werden: 



 

net digital AG 
c/o GFEI Aktiengesellschaft 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 

Telefax: +49 (0) 511 47 4023 19 
E-Mail: hv@gfei.de 

Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf durch eine 
Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg, so muss diese aus 
organisatorischen Gründen der Gesellschaft bis spätestens 29. August 2024, 24:00 Uhr 
(MESZ), (Tag des Posteingangs) zugehen. 

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, 
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter mit der Stimmrechtsausübung zu 
bevollmächtigen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter ist die 
fristgerechte Übersendung der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes 
erforderlich (siehe oben unter „Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“). Sofern die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, bitten wir zu beachten, dass diese 
das Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben können, zu denen 
die Aktionäre Weisung erteilen. Ihnen steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein 
eigener Ermessensspielraum zu. Die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur 
Stellung von Anträgen entgegen. 

Ein Formular zur Vollmacht- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, welche nach 
der oben beschriebenen fristgerechten Übersendung der Anmeldung und des Nachweises 
des Anteilsbesitzes übersandt wird, und steht auch unter 

https://www.net-digital.com/hv2024 

zum Herunterladen zur Verfügung. 

Die Vollmacht mit den Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft sollen spätestens bis 
29. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), bei der vorstehenden Adresse, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse eingegangen sein. 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der 
Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren 
Bevollmächtigten an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch 
während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit der 
weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 



 

3. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären  

Jeder Aktionär ist berechtigt, der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung gemäß § 126 
Abs. 1 AktG sowie Vorschläge zu Wahlen gemäß § 127 AktG (sofern Gegenstand der 
Tagesordnung) zu übersenden. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären im 
Sinne von §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an eine der folgenden 
Kontaktmöglichkeiten zu richten: 

net digital AG 
c/o GFEI Aktiengesellschaft 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 

Telefax: +49 (0)511 47 4023 19 
E-Mail: hv@gfei.de 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich 
gemacht. 

Vorbehaltlich der in § 126 Abs. 2 und Abs. 3 AktG sowie in § 127 AktG genannten Gründe 
werden wir zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
(einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Begründung sowie etwaiger 
Stellungnahmen der Verwaltung hierzu) im Internet unter 

https://www.net-digital.com/hv2024 

veröffentlichen, wenn diese bis spätestens 15. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), bei einer 
der vorstehenden Kontaktmöglichkeiten eingehen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der 
Gesellschaft vorab übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung 
finden, wenn sie dort gestellt bzw. unterbreitet werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, 
während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten der 
Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die 
Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

4. Hinweise zum Datenschutz  

Die net digital AG verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zur Vorbereitung und Durchführung ihrer 
Hauptversammlung personenbezogene Daten (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-
Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien; gegebenenfalls Name, 
Vorname und Anschrift des Aktionärs sowie vom jeweiligen Aktionär ggf. benannten 
Aktionärsvertreters) auf Grundlage der in Deutschland geltenden 
Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung 
ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und einen rechtmäßigen 
und satzungsgemäßen Ablauf der Verhandlungen und Beschlüsse der Hauptversammlung 
sicherzustellen. Die net digital AG wird vertreten durch den Vorstand. Sie erreichen die net 
digital AG unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: 



 

net digital AG 
Niederkasseler Lohweg 175 
40547 Düsseldorf 

Tel.: +49 (0) 211 545 621 0 
E-Mail: info@net-digital.com 

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären und/oder etwaigen 
Aktionärsvertretern im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben 
wurden, übermittelt die ihr Depot führende Bank deren personenbezogenen Daten an die 
net digital AG. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und 
etwaiger Aktionärsvertreter erfolgt ausschließlich für die Abwicklung ihrer Teilnahme an 
der Hauptversammlung und auch insoweit nur in dem zur Erreichung dieses Zwecks 
zwingend erforderlichen Maße. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und etwaiger 
Aktionärsvertreter ist für deren Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend 
erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 lit. c) DS-
GVO. Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich 
geboten ist oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa 
im Falle gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der 
Hauptversammlung. Anschließend werden die personenbezogenen Daten gelöscht. 

Die Dienstleister der net digital AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der 
Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der net digital AG nur solche 
personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung 
erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der net digital AG. 
Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
den Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt (z. B. 
Einsichtnahme in das Teilnehmerverzeichnis, vgl. § 129 Abs. 4 AktG). Hinsichtlich der 
Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von 
Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und 
Wahlvorschlägen von Aktionären wird auf die vorgenannten Erläuterungen verwiesen. 

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen sind, 
haben Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter das Recht, Auskunft über ihre 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 DS-GVO, Berichtigung ihrer 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 DS-GVO, Löschung ihrer personenbezogenen 
Daten gemäß Art. 17 DS-GVO, Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten gemäß Art. 18 DS-GVO und Übertragung bestimmter personenbezogener Daten in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format auf sich oder einen von 
ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenübertragbarkeit) gemäß Art. 20 DS-GVO zu 
verlangen. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu 
prüfen ist, haben Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter auch das Recht, Widerspruch 
gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzulegen. 

Diese Rechte können die Aktionäre und Aktionärsvertreter gegenüber der net digital AG 
unentgeltlich über eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten geltend machen: 



 

net digital AG 
Niederkasseler Lohweg 175 
40547 Düsseldorf 

Tel.: +49 (0) 211 545 621 0 
E-Mail: info@net-digital.com 

Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß Art. 77 DS-GVO ein 
Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde entweder des (Bundes-)Landes, 
in dem sie ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, oder des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen, in dem die net digital AG ihren Sitz hat, zu. 

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter: 

net digital AG 
Thomas Buchhorn 
Niederkasseler Lohweg 175 
40547 Düsseldorf 

Tel.: +49 (0) 211 545 621 0 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@net-digital.com 

 

Düsseldorf, im Juli 2024 

net digital AG 
Der Vorstand  


